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§12
Finanzen und Preise

(1) Das Ministerium gewährleistet die Durchsetzung des so
zialistischen Sparsamkeitsprinzips und sichert auf der Grund
lage des Planes eine hohe Effektivität des Reproduktionspro
zesses und der Außenwirtschaftstätigkeit sowie die volkswirt
schaftlich effektivste Verwendung der materiellen und finan
ziellen Fonds in den unterstellten Organen und Betrieben.

(2) Das Ministerium legt Aufgaben zur umfassenden Durch
setzung der wirtschaftlichen Rechnungsführung in den unter
stellten Organen und Betrieben fest und gewährleistet, daß 
die Eigenerwirtschaftung der Mittel für die erweiterte Repro
duktion und der Krediteinsatz auf der Grundlage des Planes 
und der Einheit von materieller und finanzieller Planung im 
Industriebereich erfolgt.

(3) Das Ministerium ist für die Haushalts- und Finanzwirt
schaft im Industriebereich verantwortlich und sichert die Ein
haltung der Preis- und Finanzdisziplin. Es organisiert die 
ordnungsgemäße Ausarbeitung, Durchführung und Kontrolle 
des eigenen Haushaltsplanes sowie der Haushaltspläne der 
unterstellten Einrichtungen, kontrolliert die Bildung und Ver
wendung der finanziellen Fonds der unterstellten Organe und 
Betriebe und bestätigt die Quartalskassenpläne.

(4) Das Ministerium ist für die Anleitung, Durchführung und 
Kontrolle der Kosten- und Preisarbeit im Industriebereich 
verantwortlich. Der Minister erläßt spezielle Kalkulations
richtlinien sowie andere spezielle Preisvorschriften für sei
nen Verantwortungsbereich und bestätigt die Industriepreise 
für volkswirtschaftlich wichtige neue, weiterentwickelte Er
zeugnisse entsprechend der staatlichen Nomenklatur. Das Mi
nisterium analysiert die Preisentwicklung und die Wirkung 
der Preise. Vorschläge für die planmäßige Änderung von Prei
sen sind dem Minister und Leiter des Amtes für Preise vor
zulegen.

§13
Arbeit und Löhne

(1) Das Ministerium ist verantwortlich für die Planung und 
den rationellen Einsatz der Arbeitskräfte auf der Grundlage 
der staatlichen Aufgaben, staatlichen Planauflagen und Bilanz
entscheidungen der örtlichen Staatsorgane sowie für die Be
stimmung der Grundrichtung zur Senkung des Aufwandes an 
lebendiger Arbeit im Industriebereich. Es organisiert die Er
arbeitung, Festlegung und Durchsetzung von Bestwerten, Ar
beitskräftenormativen und anderen Leistungskennziffern und 
analysiert die Durchsetzung dieser Kennziffern, die Schicht
auslastung der Grundfonds und die Nutzung des Arbeitsver
mögens im Industriebereich.

(2) Das Ministerium ist verantwortlich für die planmäßige 
Durchsetzung der Erfordernisse der wissenschaftlichen Ar
beitsorganisation im Industriebereich. Es legt abrechenbare 
Aufgaben zur Anwendung der wissenschaftlichen Arbeitsor
ganisation sowie für die Rationalisierung der Verwaltungs
arbeit in den unterstellten Organen und Betrieben fest. Es or
ganisiert die Ausarbeitung, Bestätigung und Durchsetzung 
von überbetrieblichen Zeitnormativen und Arbeitsnormen im 
Industriebereich und kontrolliert ihre Verwirklichung.

(3) Das Ministerium setzt die Anwendung des sozialisti
schen Leistungsprinzips durch und regelt entsprechend den 
Rechtsvorschriften die Gestaltung der kollektiven und persön
lichen materiellen Interessiertheit der Werktätigen. Es sichert 
auf der Grundlage gesamtvolkswirtschaftlicher Erfordernisse 
und zentraler staatlicher Regelungen die leistungsmäßig be
gründete Entwicklung von Lohn und Prämie in den unter
stellten Organen und Betrieben. Das Ministerium legt im Ein
vernehmen mit dem Staatssekretariat für Arbeit und Löhne 
und mit der Industriegewerkschaft Chemie/Glas und Kera
mik Maßnahmen zur Lohngestaltung einschließlich der tarif
lichen Bestimmungen fest. Es vereinbart mit dem Zentralvor
stand der Industriegewerkschaft Chemie/Glas und Keramik 
den Rahmenkollektivvertrag, legt diesen dem Staatssekreta
riat für Arbeit und Löhne zur Bestätigung und Registrierung 
vor. Es kontrolliert die Einhaltung und planmäßige Verwen

dung des Lohnfonds und analysiert die leistungsgerechte Ent
wicklung der Löhne und Gehälter im Industriebereich.

§14
Aus- und Weiterbildung, Förderung der Frauen 

und Jugendlichen

(1) Das Ministerium gewährleistet die Verwirklichung der 
einheitlichen sozialistischen Bildungspolitik. Auf ihrer Grund
lage erarbeitet es eine den politischen und speziell fachlichen 
Erfordernissen des Industriebereiches entsprechende Bildungs
konzeption in Übereinstimmung mit den betreffenden zustän
digen Staatsorganen und setzt diese durch. Es sichert durch 
Aufgabenstellung und Kontrolle der Durchführung, daß die 
Berufsausbildung, die Aus- und Weiterbildung der Werktäti
gen einschließlich der Meister auf der Grundlage der staat
lichen Lehrpläne und Studienprogramme erfolgt.

(2) Das Ministerium bestimmt in Übereinstimmung mit dem 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt die Hauptrichtung der 
Entwicklung der Berufs- und Qualifikationsstruktur des In
dustriebereiches und sichert, daß die Erfordernisse der Be
rufs- und Qualifikationsstruktur Bestandteil der Pläne der 
unterstellten Organe und Betriebe werden. Es ist verantwort
lich für die Entwicklung der personellen und materiellen Vor
aussetzungen für die Berufsausbildung der Jugend, für die 
Aus- und Weiterbildung der Werktätigen einschließlich der 
Meister.

(3) Der Minister ist verantwortlich für eine dem neuesten 
Stand von Wissenschaft und Technik entsprechende Aus- und 
Weiterbildung an den unterstellten Fachschulen. Auf der 
Grundlage der Festlegungen zur Nomenklatur der Fachrich
tungen und zum Profil der Fachschulen sichert der Minister die 
Erziehung und Ausbildung der Studenten nach den vom Mi
nister für Hoch- und Fachschulwesen bestätigten Studienplä- 
neri und Lehrprogrammen entsprechend dem gesamtvolks
wirtschaftlichen Bedarf.

(4) Das Ministerium vereinbart gemeinsam mit dem Zen
tralvorstand der Industriegewerkschaft Chemie/Glas und Ke
ramik Maßnahmen zur Frauenförderung und gemeinsam mit 
dem Zentralrat der FDJ Maßnahmen zur Ausbildung und Er
ziehung der Jugendlichen, zur Auswahl von Jugendobjekten 
sowie zur Durchführung der „Messe der Meister von morgen“ 
und sichert die Anleitung und Kontrolle der Organe und Be
triebe bei der Erarbeitung und Erfüllung der Jugendförde
rungspläne.

§15
Arbeits- und Lebensbedingungen

(1) Das Ministerium ist dafür verantwortlich, daß im Indu
striebereich die Arbeits- und Lebensbedingungen planmäßig, 
insbesondere im Zusammenhang mit Maßnahmen der sozia
listischen Rationalisierung, verbessert werden. Dazu hat das 
Ministerium mit den örtlichen Staatsorganen und dem Zen
tralvorstand der Industriegewerkschaft Chemie/Glas und Ke
ramik zusammenzuarbeiten. Der Minister hat die Aufgaben 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, zür 
Erhöhung der Ordnung, Disziplin und Sauberkeit in die Re
chenschaftslegungen der Leiter def unterstellten Organe und 
Betriebe einzubeziehen.

(2) Das Ministerium nimmt Einfluß auf die Gestaltung der 
Arbeitsplätze und der Arbeitsbedingungen, sichert die Einhal
tung der Erfordernisse des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 
setzt Maßnahmen zur Erleichterung körperlich schwerer und 
gesundheitlich schädigender Arbeiten im Industriebereich 
durch, kontrolliert die Arbeiterversorgung, besonders der 
Schichtarbeiter, und die gesundheitliche Betreuung der Werk
tätigen und unterstützt die unterstellten Organe und Betriebe 
bei Maßnahmen zur Erleichterung des Lebens der berufstä
tigen Frauen und Mütter.

§16
Rechtsarbeit

'.I ■
Das Ministerium nutzt das sozialistische Recht als Lei

tungsinstrument bei der Verwirklichung seiner Aufgaben. Es


